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Text 

Abwässer und sonstige Abflüsse 

§ 99. (1) Bei Bauwerken muss unter Berücksichtigung ihres Verwendungszweckes für das Sammeln 
und Beseitigen der Abwässer vorgesorgt sein. Niederschlagswässer sind zu versickern oder auf andere 
Art dem natürlichen Wasserkreislauf oder einer Nutzung zuzuführen. Weist die Eigentümerin oder der 
Eigentümer nach, dass die gebotene Verwendung der Niederschlagswässer aufgrund der natürlichen 
Gegebenheiten nur mit wirtschaftlich oder technisch unverhältnismäßigem Aufwand möglich ist, ist deren 
Einleitung in den öffentlichen Kanal zulässig (§ 63 Abs. 1 lit. l). 

(2) Die Anlagen zur Sammlung und Beseitigung von Abwässern sowie zur Sammlung und 
Versickerung oder Nutzung von Niederschlagswässern sind so auszuführen, dass dies auf hygienisch 
einwandfreie, gesundheitlich unbedenkliche und belästigungsfreie Art erfolgt. 

(3) Die Tragfähigkeit des Untergrundes und die Trockenheit von Bauwerken darf durch Anlagen 
zum Sammeln und Beseitigen der Abwässer sowie durch Anlagen zur Sammlung und Versickerung oder 
Nutzung der Niederschlagswässer nicht beeinträchtigt werden. 

(4) Die Anlagen zur Sammlung und Beseitigung von Abwässern sowie Anlagen zur Sammlung und 
Versickerung oder Nutzung von Niederschlagswässern müssen ohne großen Aufwand überprüft und 
gereinigt werden können. 

(5) Sonstige Abflüsse, insbesondere solche aus landwirtschaftlichen Anlagen, wie zB aus Stallungen, 
Düngersammelanlagen oder Silos, sind so zu sammeln, dass die Hygiene und die Gesundheit von 
Personen nicht gefährdet werden. 
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